
Nautica Benaco und Gardarent  Allgemeine  Geschäftsbedingungen

ALLGEMEINE INFORMATIONEN:

Die angegebenen Preise enthalten die Nutzung des Bootes, die gesetzliche 
Mehrwertsteuer, die Haftpflicht- und Vollkasko-Versicherung mit einer 
Selbstbeteiligung in Höhe von € 500-2.000 je nach Boot, welche bei 
Vertragsübernahme dem Vermieter zu hinterlegen ist. Die Preise enthalten auch 
Starten, Schleppen, Briefing, Endreinigung, Übergabe und Abholung in Porto 
Torchio (Manerba del Garda). 

Treibstoff ist nicht im Mietpreis inbegriffen: Wir geben das Boot mit einem vollen
Tank über und bei der Rückgabe kümmern wir uns um das Auftanken. Treibstoff
muß  in  bar  bezahlt  werden  (es  wird  nur  der  Verbrauch  ohne  zusätzlichen
Aufschlag berechnet).  Der durchschnittliche Verbrauch von 40-PS-Booten ist 6/7
Liter pro Stunde; bei den stärksten Booten empfehlen wir jedoch, sich direkt an
uns zu wenden, um Informationen über Verbrauch zu erhalten. 

Alle Boote sind mit kompletter Sicherheitsausrüstung ausgestattet: Seile, 
Fender, Anker mit Seil, Rettungsring mit 30 m Seil, 1 Satz Leuchtraketen, 2 Ruder 
mit Bootshaken, Erstehilfekasten und Schwimmwesten. Alle unsere Boote sind mit
einer Stereoanlage und einem Bimini- Top ausgestattet und garantieren somit 
maximalen Komfort an Bord. Das installierte Zubehör wird auf den Online-Seiten 
der einzelnen Boote aufgeführt. 

Unsere Website zeigt Merkmale sowie das maximale  Fassungsmögen  an Bord
aller unserer zur Vermietung anstehenden Bootsmodelle auf. Jedoch empfehlen
wir, ein Boot nicht mit der maximal zulässigen  Kapazität auszunutzen, um allen
Passagieren maximalen Komfort und eine angenehme Schifffahrt zu garantieren.
In  jedem  Fall  werden  Kinder  an  Bord  als  Erwachsene  gezählt  (wir  bieten
Schwimmwesten für Kinder ohne Aufpreis an).

Die Boote stehen am ersten Tag ab 09.00 Uhr und am letzten Tag bis 17.00 Uhr
zur Verfügung. Bei Tagesmieten muss eine Rückgabe des Bootes bis spätestens
um 18.00 Uhr erfolgen.

Im Mietpreis inbegriffen ist auch ein Liegeplatz an einer unserer Bojen im Golf 
von Manerba mit Tender-Service von 9-18.00 Uhr. Bitte kontaktieren Sie uns 
hierzu für jegliche Details. Wenn Sie außerhalb von Manerba Urlaub machen und 
das Boot mitnehmen möchten, sollten Sie selbst eine Boje oder einen Liegeplatz 
im Hafen reservieren. 

Seit Sommer 2008 ist Nautica Benaco außerdem im Besitz eines praktischen 
Stegs direkt am Strand, von dem aus unsere Kunden einen bequemen Tender-
Service von 9 Uhr morgens bis 18 Uhr abends zu unseren Bojen nutzen können. 
Der Steg befindet sich 50 m vom Porto Torchio entfernt und erlaubt ein bequemes 
Ein- und Aussteigen aus den Booten. 

Unsere Kunden können unseren privaten Parkplatz in der Via Belvedere 4 
(Manerba del Garda) kostenlos nutzen. Der Transfer zum Hafen ist mit unserem 
Tender-Service kostenlos. 
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Die Preise verstehen sich ohne Treibstoff, der während des Charters verbraucht 
wird, ohne Beschädigung des Bootes oder Verlust von Ausrüstung und ohne 
Strafen für verspätete Rückkehr. 

Sollte am ersten Tag der Mietzeit schlechtes Wetter sein, bietet Nautica Benaco 
die Möglichkeit, den verlorenen Tag wenn möglich hinten anzuhängen. Ansonsten 
wird der erste Tag nicht in Rechnung gestellt. Bei schlechtem Wetter immitten 
eines längeren Mietzeitraums, geben wir weder den eingezahlten Betrag noch 
einen Teilbetrag zurück. 

Hunde sind nur auf bestimmten Booten mit Aufpreis erlaubt (€ 20 pro Miete). Wir 
empfehlen Ihnen, immer im voraus zu fragen, welche Boote Hunde an Bord 
erlauben.

RESERVIERUNG

Die Reservierungsmethoden hängen von der Mietdauer ab:

• Für  kurze Mieten (weniger als 3 Tage) empfehlen wir Ihnen, an unserer 
Rezeption eine Kaution zu hinterlegen (ab der Saison 2019 wird ein Online-
Reservierungssystem installiert);

• Für Mieten von 3 oder mehreren Tagen empfehlen wir Ihnen, im voraus per
E-Mail zu buchen (besonders in der Mittel- und Hochsaison). Für die 
Buchungsbestätigung benötigen wir eine Anzahlung.

VERTRAGSABSCHLUSS

Vom Mietpreis werden bei Vertragabschluss 30 % des Mietpreises fällig. Die 
Anzahlung kann per Überweisung folgen. Die restlichen 70 % müssen bei 
Mietantritt in bar, mit Kreditkarte (nur VISA und Mastercard), Debitkarten oder 
Bancomat bezahlt werden. Nach Erhalt der Anzahlung und der unterschriebenen 
Vertragsunterlagen wird von Nautica Benaco eine Reservierungsbestätigung 
geschickt. 

Um unsere Boote zu mieten, ist ein Mindestalter von 25 Jahren erforderlich.

Eine Untervermietung bzw. Weitervermietung des gecharterten Bootes ist 
untergesagt. Der Vermieter hat das Recht, bei vertragswidrigem Verhalten des 
Mieters die Bootsübergabe zu verweigern. 

STORNIERUNG   

Der  Kunde ist  verpflichtet,  uns bei  jeder  Änderung so schnell  wie  möglich zu
informieren, und wir werden sie gerne bei Verfügbarkeit akzeptieren.  Ist es dem
Mieter nicht möglich das Boot zu dem festgelegten Zeitpunkt zu übernehmen, trägt
der Mieter mit seiner Anzahlung die daraus entstehenden Kosten, bzw. entfallene
Mieteinnahmen.
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Insbesondere:
- Bei Stornierungen bis zu 60 Tage vor geplantem Charterbeginn berechnen wir 
eine Stornierungsgebühr in Höhe von € 50,00;
- Ab 60 Tage bis 30 Tage vor Charterbeginn werden 50% der Anzahlung als 
Stornierungsgebühren berechnet (Rückerstattungsbeträge überweisen wir auf Ihr 
Girokonto);
- Bei Stornierungen innerhalb der letzten 30 Tage vor Charterbeginn besteht kein 
Anspruch auf Rückerstattung der Anzahlung. 

BOOTSFÜHRERSCHEIN

Für das Befahren des Gardasees mit einem Boot unter italienischer Flagge und
mit  einem  Motor  von  über  40,8  PS  (29,4  KW)  benötigen  Sie  einen
Bootsführerschein in gültiger Originalausfertigung.

Auf dem Gardasee akzeptierte gütige Bootsführerscheine:
- Deutschland
- Holland
- Belgium
- Österreich

Bootsführerscheine,  ausgestellt  in  Kroatien  und/oder  Slowenien,  sind  in  Italien
nicht gültig.

In jedem Fall bitten wir Sie, uns bei der Buchung eine Kopie des 
Bootsführerscheins per E-Mail zuzusenden. Sollte der Kunde bei der Vermietung 
nicht im Besitz des Original-Bootsführerscheines sein, darf die Nautica Benaco die
Bootsübergabe verweigern.

VERSICHERUNG und KAUTION

Alle unsere Boote haben eine Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung mit einer
max. Selbstbeteiligung von € 600 - € 2.500,- je nach Bootsmodell und Mietdauer.
Der  Mieter  ist  verpflichtet,  die  Selbstbeteiligung als  Kaution  dem Vermieter  zu
hinterlegen.  Die  Kaution  (Selbstbeteiligung)  kann  man  in  bar  oder  mit  den
herkömmlichen Kreditkarten  (mit  geprägten  Nummern,  VISA-  oder  Mastercard)
bezahlen. Eine Hinterlegung mittels EC-Karte (Bankkarte) ist nicht möglich. 
Die Versicherung deckt keine persönlichen Gegenstände des Mieters ab. 

Die Kaution für unsere Boote beträgt:

-  €  600 für  das Bootsmodell  BRAVA 18 bei  einer  Mietdauer  von max.  1 Tag;
-  €  1.500 für  die  folgenden Bootsmodelle:  BRAVA 18 (Mietdauer  ab  2  Tage),
VOYAGER19S,CAPELLIFREEDOMundBAYLINER185;
- € 2.000 für BAYLINER VR5 und SEA RAY 220;
- € 2.500 für die andere SEA RAY Boote. 

Die  Kaution  wird  am Ende der  Mietdauer  zurückerstattet,  wenn  das Boot,  der
Motor und die Ausrüstung an Bord in dem Zustand zurückgegeben werden, wie
sie zum Zeitpunkt der Abholung bereitgestellt wurden. Außerdem soll das Boot zu
vereinbarter Zeit und Ort zurückgegeben werden.
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Im Falle eines Schadens muß der Kunde so schnell wie möglich den Vermieter
anrufen.  Die  Nautica  Benaco  darf  einen  Teil  der  zuvor  eingezahlten  Kaution
einbehalten. 

BOOTSÜBERGABE

Es ist immer ein  Ausweis im Original erforderlich: Personalausweis, Reisepass
oder  Führerschein.  Für  Boote  mit  einer  Leistung  von  mehr  als  40  PS  ist  es
notwendig, bei der Einweisung einen gültigen Bootsführerschein für den Gardasee
vorzulegen  (zur  Sicherheit  senden  Sie  uns  per  E-Mail  ein  Foto  Ihres
Führerscheins mit Vorder- und Rückeite). 
Bei  der Übergabe stellen unsere Mitarbeiter die  Navigationsregeln zusammen
mit einer Seekarte vor und das Boot wird gemeinsam mit dem Kunden überprüft.
Hierbei werden etwaige Mängel auf einem Schadensblatt dokumentiert sowie der
Benzinstand.  Danach  kommt  es  zur  Einweisung  des  Bootes  und  es  wird  die
Ausrüstung an Bord gezeigt und erklärt. Schließlich wird das Boot geliefert.
Der Kunde ist verantwortlich für die sichere und korrekte Verwendung des Bootes
und seiner Ausrüstung. Er muß auch die Anweisungen und Regeln befolgen,
die ihm bei der Übergabe mitgeteilt werden. 
Der Mieter ist verpflichtet, bei eventuell auftretenden Störungen, wie z.B. 
Wassereintritt, Temperaturanstieg, Vibrationen, ungewöhnlichen Geräuschen und 
anderen Störungsanzeichen die Nautica Benaco telefonisch zu informieren. 
Das Boot  muß zu dem Zeitpunkt  und an den Ort  zurückgegeben werden,  der
zuvor  im  Mietvertrag  vereinbart  wurde.  Wir  bitten  Sie  daher,  uns  bei
Schwierigkeiten oder Verspätungen anzurufen.

WEITERE INFORMATIONEN

Die Navigationsregeln werden von unseren Mitarbeitern vor  der  Übergabe des
Bootes erläutert, zusammen mit einer grafischen Seekarte. Insbesondere sind auf
der Karte Felsen, Untiefen, Tankstellen, Häfen, Gästebojen und weitere nützliche
Informationen eingezeichnet. 
Im Falle einer Geldstrafe ist der Kunde verpflichtet, uns unverzüglich anzurufen,
um uns den Vorfall ausführlich zu erklären.  
Im Falle eines Unfalls setzen Sie sich sofort mit dem Skipper des anderen am
Unfall beteiligten Bootes zusammen und erstellen mit ihm einen Unfallbericht, den
Sie beide unterschreiben. Versuchen Sie Zeugen zu finden, die den Unfallbericht
gegenzeichnen können. Bitten Sie den Skipper um Namen und Adresse seiner
Versicherung.
Der  Mieter  muss  Nautica  Benaco  sofort  vom  Schadensfall  per  Telefon
benachrichtigen.
Grundsätzlich Vorfahrt haben folgende Wasserfahrzeuge:

• Segelboote;
• Berufsfischer;
• Boote mit Überwachungs- und Kontrollfunktionen;
• Öffentliche Linienfahrzeuge;
• Fähren;
• Beschädigte oder steuerungsunfähige Wasserfahrzeuge.

In all diesen Fällen müssen Sie einen Abstand von mindestens 100 m einhalten.
Ein- und auslaufenden Booten müssen Sie freie Fahrt gewähren, wenn Sie die
Hafeneinfahrt queren wollen.


